
 

Erstreckungssatzung 

 auf das Gebiet der Städte und Gemeinden Geislingen, Rosenfeld, Schöm-
berg, Dautmergen, Dormettingen, Dotternhausen, Hausen am Tann, Rats-

hausen, Weilen unter den Rinnen und Zimmern unter der Burg 

Aufgrund des § 4 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) vom 24. Juli 2000 in der 
jeweils gültigen Fassung, in der Verbindung mit § 26 des Gesetzes über kommunale Zusam-
menarbeit (GKZ) vom 16. September 1974 in der jeweils gültigen Fassung sowie in Verbin-
dung mit § 2 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) vom 17. März 2005 in der jeweils gültigen 
Fassung hat der Gemeinderat der Stadt Balingen am 15.02.2022 folgende Satzung beschlos-
sen: 

§ 1 
Erstreckung 

(1) Die „Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Erstattung von Gutachten durch 
den Gutachterausschuss (Gutachterausschussgebührensatzung)“ der Stadt Balingen 
in ihrer jeweils gültigen Fassung erstreckt sich auf das Gemeindegebiet der Städte und 
Gemeinden Geislingen, Rosenfeld, Schömberg, Dautmergen, Dormettingen, Dottern-
hausen, Hausen am Tann, Ratshausen, Weilen unter den Rinnen und Zimmern unter 
der Burg 

(2) Für Tätigkeiten des gemeinsamen Gutachterausschusses bei der Stadt Balingen er-
streckt sich die „Satzung über die Erhebung von Gebühren für öffentliche Leistungen 
(Verwaltungsgebührensatzung)“ der Stadt Balingen in ihrer jeweils gültigen Fassung 
auf das Gemeindegebiet der Städte und Gemeinden Geislingen, Rosenfeld, Schöm-
berg, Dautmergen, Dormettingen, Dotternhausen, Hausen am Tann, Ratshausen, Wei-
len unter den Rinnen und Zimmern unter der Burg. 

§ 2 
Inkrafttreten und Gültigkeit 

Diese Satzung tritt am 01.03.2022 in Kraft. 

 

Hinweise: 

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO erlassener Verfahrens- und Formvor-
schriften beim Zustandekommen dieser Satzung ist nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, 
wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch und unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die 
Verletzung begründen soll, innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung bei der Stadt 
Balingen geltend gemacht worden ist. Wer die Jahresfrist verstreichen lässt, ohne tätig zu 
werden, kann eine etwaige Verletzung gleichwohl auch später geltend machen, wenn die 
Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung 
verletzt worden sind oder der Oberbürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO wegen 



 

Gesetzwidrigkeit widersprochen hat oder vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbe-
hörde den Beschluss beanstandet oder eine dritte Person die Verletzung gerügt hat. 

 

Die jeweils gültigen Fassungen der Gutachterausschussgebührensatzung und Verwaltungs-
gebührensatzung der Stadt Balingen, auf die in der Erstreckungssatzung Bezug genommen 
werden, können über das Internetportal der Stadt Balingen unter 

www.balingen.de 

jederzeit eingesehen werden. Darüber hinaus können die Satzungen während der üblichen 
Dienstzeit bei der Geschäftsstelle des Gemeinsamen Gutachterausschuss Mittelbereich 
Balingen, Neue Str.31, 72336 Balingen eingesehen werden.   

 

Balingen, den 16.02.2022 

 

gez. 
Helmut Reitemann 
Oberbürgermeister 


		2022-02-18T09:07:43+0000
	Stadt Balingen




